
Liebe Leserinnen und Leser,
die zweite Stufe des Bürgergeldes ist am 1. Juli
in Kraft getreten. Die neuen Rahmenbedin-
gungen und die zusätzlichen Instrumente
unterstützen die wertschätzende Zusammen-
arbeit unseres Jobcenters mit den Bürgerinnen
und Bürgern. So wird es, neben einigen ande-
ren Neuerungen, einen Kooperationsplan ge-
ben. In diesem werden wir gemeinsam mit

unseren Kundinnen und Kunden konkrete
Schritte und Bedarfe auf dem Weg zu einer
neuen Arbeit festlegen. Die finanziellen Anrei-
ze für Qualifizierungen - das Weiterbildungs-
geld und der Bürgergeldbonus - sind weitere
positive Aspekte des Bürgergeldes, denn Bil-
dung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit.
Der Verdienst als Fachkraft ist zudem besser als

imHelfer:innenbereichundBildunghilftdabei,
den Drehtüreffekt, also den schnellen Wieder-
eintritt in die Arbeitslosigkeit, zu vermeiden.
In unserem Artikel finden Sie weitere Informa-
tionen zur zweiten Stufe des Bürgergeldes so-
wie nützliche Links.
Beim Lesen wünsche Ihnen viel Spaß!
Herzliche Grüße

tipp des monats

Urlaub – Bitte nur mit Zustimmung
lübeck.Grundsätzlich gilt: Wer
sich ohne Zustimmung des Job-
centers Lübeck außerhalb des
näheren Bereichs aufhält, hat
keinen Anspruch auf Bürgergeld.
Mit vorheriger Zustimmung ist je-
doch eine Ortsabwesenheit von

drei Wochen im Jahr möglich. Es
wird geprüft, ob die Abwesen-
heit Ihre berufliche Eingliederung
wesentlich beeinträchtigt. Zu-
sätzlich zu den drei Wochen kann
in Einzelfällen einer Ortsabwe-
senheit für drei weitere Wochen

zugestimmt werden. In diesen
Fällen wird Bürgergeld aber nur
in den ersten drei Wochen der
Abwesenheit gezahlt. Eine Zu-
stimmung zu einer länger als
sechsWochendauerndenAbwe-
senheit aus dem näheren Bereich

ist grundsätzlich nicht möglich.
Bitte beachten Sie: Der Wegfall
des Bürgergeldes beinhaltet
nicht nur die Regelleistung, son-
dern auch die Kosten der Unter-
kunft und kann sich unter be-
stimmten Umständen auch auf

Ihren Krankenversicherungssta-
tus auswirken. Wer wegen eines
Vorstellungs-, Beratungs- oder
sonstigen Termins zur Arbeitsu-
che verreisen muss und hierzu
eine Zustimmung des Jobcenters
Lübeck erhalten hat, bekommt

das Bürgergeld natürlich weiter-
gezahlt.

Wussten Sie schon? Die Orts-
abwesenheit können Sie auch
online über den Digitalen Kun-
denservice beantragen unter
www.jobcenter-luebeck.de..

Bürgergeld: Die zweite Stufe
der Reform ist gestartet
Das Bürgergeld wurde zum 1. Ja-
nuar 2023 eingeführt. Zahlrei-
che weitere Regelungen sind seit
1. Juli gültig. Vor allem der Ein-
gliederungsprozess und die The-
men Weiterbildung und Qualifi-
zierung wurden weiterentwi-
ckelt. So wird, wer eine Ausbil-
dung oder Umschulung machen
will, intensiver unterstützt.
Außerdem liegt ein Schwer-
punkt auf der ganzheitlichen Be-
treuung und auf dem - mit den
Kund:innen gemeinsam erstell-
ten - Kooperationsplan. Er dient
wie ein „Drehbuch“ als roter Fa-
den auf dem Weg in Arbeit und
wurde in einfacher und ver-
ständlicher Sprache entwickelt.

„Die Einführung des Bürger-
geldes hat im Jobcenter Lübeck
bislang problemlos geklappt.
Mit der Realisierung der zweiten
Stufe des Bürgergeldes wurden
die Fördermöglichkeiten und
der Instrumentenkasten unserer
Beratungsfachkräfte größer
und individueller“, erklärt
Christian Saar, Geschäftsführer
des Jobcenters Lübeck. Er be-
grüßt es, dass der Fokus auf die
Bereiche Bildung und Nachhal-
tigkeit in der Vermittlung gelegt
wurde: „Wir haben ab sofort
mehr Fördermöglichkeiten bei
Weiterbildungen und können
mit dem Weiterbildungsgeld
und dem Bürgergeldbonus
ebenfalls finanzielle Anreize für
eine Teilnahme an Bildungs-
maßnahmen schaffen.“

die wichtigSten
Änderungen zum 1. Juli:

• Die Weiterbildungsprämie bis
zu 150 Euro für die Teilnahme an
einer berufsabschlussbezoge-
nen Weiterbildung und der Bür-
gergeldbonus in Höhe von 75
Euro für die Teilnahme an Maß-

nahmen, die für eine nachhalti-
ge Integration von besonderer
Bedeutung sind, motivieren zur
Qualifizierung.
• Umschulungen müssen nicht
mehr verkürzt werden, sondern
können drei Jahre gefördert
werden.
• Kundinnen und Kunden er-
arbeiten gemeinsam mit dem
Jobcenter einen Kooperations-
plan statt der bisherigen Ein-
gliederungsvereinbarung. Der
Kooperationsplan hält kurz
und knapp die Schritte Rich-
tung Arbeitsmarkt fest. Der
neue Kooperationsplan ist
rechtlich unverbindlich und
stellt eine vertrauensvolle und
partnerschaftliche Zusammen-
arbeit in den Mittelpunkt. Er
dient als gemeinsamer Fahr-
plan und fasst das Ziel am
Arbeits- oder Ausbildungs-
markt, und welche Schritte da-
für unternommen werden müs-
sen, auf einen Blick kompakt
zusammen.
• Bei Meinungsverschiedenhei-
ten in der Erstellung oder Fort-
schreibung des Kooperations-
plans kann ein Schlichtungsver-
fahren helfen.

• Für alle Bürgerinnen und Bür-
ger, die Einkommen erzielen
und ergänzend Bürgergeld be-
ziehen, gelten außerdem höhe-
re Freibeträge. Mit diesem Frei-
betragsrechner unter https://
www.sgb2.info/DE/Service/
Freibetragsrechner/freibetrags-
rechner.html können Sie unver-
bindlich mit wenigen Klicks fest-
stellen, wie hoch Ihr Freibetrag
ist.
• Die Kundinnen und Kunden
mit besonderen individuellen
Problemlagen (z. B. finanzieller,
gesundheitlicher oder familiärer
Art) können freiwillig mit einer
ganzheitlichen Betreuung
unterstützt werden. Dies kann
je nach Wunsch und Bedarf
auch aufsuchend erfolgen.

daS Bürgergeld auf einen
Blick - und in mehreren
Sprachen:

Einen Flyer mit den wichtigsten
Informationen erhalten Sie
unter:
https://www.sgb2.info/DE/Ser-
vice/Meldungen/Mel-
dung_Flyer_in_mehreren_Spra-
chen.html

Einen Flyer zum Koopera-
tionsplan finden Sie hier:

Als zusätzliche Übersicht emp-
fehlen wir die Broschü-
re „Grundsicherung für
Arbeitsuchende“
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UNSER SCHRITT
NACHVORN

DAS BÜRGERGELD

AUF EINEN BLICK
DAS BÜRGERGELD

Das Bürgergeld sichert den Bedarf von hilfe-
bedürftigen, erwerbsfähigen Menschen und
deren Familien. Es schafft neue Chancen für
eine berufliche Zukunft und ermöglicht die
Teilhabe am Leben inmitten unserer Gesell-
schaft: finanziell, sozial und kulturell.

„Das Bürgergeld stärkt den
sozialen Zusammenhalt und ist
ein Schritt nach vorne, für uns
alle, als Gesellschaft.“

Hubertus Heil,
Bundesminister für Arbeit und Soziales

Vor Ort im Jobcenter oder online
können hilfebedürftige, erwerbsfähige
Menschen für sich und ihre Familien
einen Antrag auf Bürgergeld stellen. KURZ UND KOMPAKT

Im ersten Schritt sichert das Jobcenter
die Grundbedürfnisse. Ziel ist es,
den Lebensunterhalt und das Wohnen
sicherzustellen.

Dann rückt die berufliche Zukunft in
den Fokus: Welche Arbeit ist langfristig
gut? Der Kooperationsplan hält
die wichtigsten Schritte in Richtung
Job fest.

Bürgergeldberechtigte können eine
Aus- oder Weiterbildung machen,
ihre Kompetenzen stärken und dafür
zusätzliche finanzielle Unterstützung
erhalten.

Auf dem Weg in eine nachhaltig
gute Beschäftigung helfen Beratung,
Begleitung und Coaching.

BÜRGERGELD
BEANTRAGEN

BEDARF
KLÄREN

PLAN
ERSTELLEN

FÄHIGKEITEN
STÄRKEN

IN GUTEARBEIT
FINDEN

DERWEG ZUM
BÜRGERGELD

Alle Informationen, Adressen

und Services rund ums

Bürgergeld finden Sie auf:

www.bmas.de

– Anzeige –

Neuigkeiten aus dem

kAnnSte
kLIcken!

Jobcenter
Lübeck

www.jobcenter-luebeck.de


